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Rechtssatz

Aus Art. 33 Abs. 2 MwStSystRL ergibt sich: Sind bei einer Lieferung die Voraussetzungen des Art. 33 Abs. 1 MwStSystRL

mit Ausnahme der Versendung aus einem Mitgliedstaat erfüllt, weil der Gegenstand von einem Drittgebiet oder

Drittland aus versandt wird, bestimmt sich der Ort der Lieferung dennoch nach Art. 33 Abs. 1 MwStSystRL, wenn der

Gegenstand vom Lieferer in einem anderen Mitgliedstaat als dem der Beendigung der Versendung an den Erwerber

eingeführt wird.Aus Artikel 33, Absatz 2, MwStSystRL ergibt sich: Sind bei einer Lieferung die Voraussetzungen des

Artikel 33, Absatz eins, MwStSystRL mit Ausnahme der Versendung aus einem Mitgliedstaat erfüllt, weil der

Gegenstand von einem Drittgebiet oder Drittland aus versandt wird, bestimmt sich der Ort der Lieferung dennoch

nach Artikel 33, Absatz eins, MwStSystRL, wenn der Gegenstand vom Lieferer in einem anderen Mitgliedstaat als dem

der Beendigung der Versendung an den Erwerber eingeführt wird.
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